
Zeitschrift: Schweizerische Kirchenzeitung : Fachzeitschrift für Theologie und
Seelsorge

Herausgeber: Deutschschweizerische Ordinarienkonferenz

Band: - (1875)

Heft: 2

Heft

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 08.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Alts der EnclMika Papst Pius IX.

listet das Jubiläum des Jahres
1875,

d. d. 24. Dezember 1874.

xiVL DU. IX.
Vo,iei'»lii>es et llil.wti lilii
sulutem et»posw>ie»m kenetlieUonem.

Dr»vil>us Deelesiw et In,sus sleeuli

egl»n>it»li6"s »c rlivini pr-xsitlii Im-
i>Ioi",il4i iieeessitutL permoli nuu-
unit«» XosUoiililleukusXostri tempere
exêitnre piuvtermisimris elnislinntim
popultim, ut Dei Ausestutern p>»e»re

et ccvlestem Diemeuti»m s»netis vitse

merillus, pceititenìite operibus, et piis
stipplieatieuum ollieiis promereri »cl-

niteretur. In tnme liiiem plnries
spirilusies iiiclul^entiarum tliesnuros
^poslelie» Iiber»lit»te Dliristi lllleii-
lnis rosernvimus, ut inste »cl ver»m
peenitentinm ineensi et per reeeu-
eilintionis s»cr»mentuin » peee»te-
rum m»eulis expiuti «<1 lltrorium
Al'iltiiL lillenlius »eeestereiit, »e cligni
lierent ut eo,nnn preees lieiiigne a

Dee exeiperentur. live »nient uti
»>i»s sie prWsertim ocensione Laero-

s-ineti (Leunieniei V»liesni Doneilii

priLstaultum eeiisuiinus, ut ^ruvissi-
mum opus iilt bleelesi»! nniverslL uti»

litatei» institutum, tutius pariter lie-
elesiw preeiilus »puci veuiu »llsuvn-

retur »e.suspens» lieet ot> temporuin
enl-uniwles chusclem Doneilii eelelzr»-

tione, lullulgentinin t»men in l'vrnt»
.lubilsei eonsequelulum e» oee»sione

promuls;»t»m, in su» vi, strmitnte,
et vifere m»nere, uti m»net »>I>uie,

»<1 populi lulelis 5ouum eciixinius
et cleei»r»vimus. Verum proeellente
miserorum teniporum eursu, »«lest

s»m »nnus septungesimus quiutus
supr» millesimum oetiuAentesiinum,
»nnus nempe qui s»erum illmltem-
poris spatium sinnst, quoll s»net»

m»zoruul nostrorum eonsuetuäo, et
Uomunorum Uoutitieum Drwcleeesso-

rum Xostrorum institut» univèrsnlis
4ui)IImi soieinnituti eeiet>r»nàR con-
seer»runt. l)u»nt» .luliillei »nnus,
ulntrgnquili» àelesiR tempor» illum
rite celebr»ri »nnueruut, vener»tione
et religions sit euitus, veter» »e re-
eeutior» Ilistorim monument» test»n-
tur; il»I>itus enim semper luit uti

»nnus s»Iut»ris expiationis totius
ctlristiuni popnii, uti »nnlis reclenip-
tionis et gr»tiîv, remissionis et in-
imIutAentise, quo »lt Ii»ne lVim»m
Dr5em Xostrnm et Uetri Feilem ex
toto orbe eoneurreb»tur, et lulelitms
universis »lt piet»tis olliei» exeit»tis
eumu>»tissim» qumqne reeonciliutia-
nis et ^intilL prsesilü» in »nim.irum
s»Iutem ollerednntur. ()uam pi»m
s»net»mque solemnitntein iloe ipsllm
nostrum sweulum viclit, eum neinpe
Deone XII tel. reeorll. Dneileeessore
Xostro 4ubilieum »nno t82S. incli-
eente, tanto ebristiani popllli tervore
boe kenelieium exeeptum kuit, ut
illem Uontitex perpetuuni in b»ne
Ili bem pere^rinorum per totuin »il-
num eoneursnm »lltuisse, et reli^io-
nis, pietutis, tillei, c»rit»tis, omnium-
qne virtlltum splemlorem in e» miri-
liee eluxisse Ar»tul»ri potuerit. Ilti-
n»m e» mine Xostr» et eivilium »e

s»er»i-um rernm eonclitio esset, ut
qu»m Ilibitlei in»ximi so>enmit»tem
»nno Iiuzus sieeuli I8ì>0 oeeurreutem,
propter !uetuos»m temporuin r»tio-
nein, Xos omittere ctebuimus, nune
s«Item telieiter ee>eb»re posseinus
zuxt» veterem itliim iltum et moreni,
quvm muzoi'es nostri serv»rv eonsue-
verunt! ^4t, Oeo sie permittente, non
sublià sell »uetle m»^is in liies
sunt in»Fnm illre llitlienltàs, qum
tune tempvris iXos ub inllieenllo 4»-
bibeo probibuerunt. Verun>t»men
reput»ntes às uninio tot m»I» qum
lieelesi»m »Mi»unt, tot eon»tus bos-
tium epis »li tl!>ri.iti ü lem ex »nimis
revel!enll»m, »cl s»il»m iloetrinà
eorrinnpenll»ni et iinpiet»tis virus
prop»^»ncium eonversos, tot se»nll»l»
quiL in tibristo ereilentibiis ubique
obpeiuntur, eorrupte>»m nioruin I»te
m»n»iitem »e turpem llivinorum Iiii-
m»noruinquo z»rium eversionem t»m
I»te llitt'ns»m, tot keeunlism ruinis,
quW »li ipsuin reeti sensnm in bo-
miiium »niinis I»bel»ct»ncium spee-
t»t, »e eonsiller»ntes in t»nt» eon-
Avrie m»Iorum, imq'ori eti»m Xoliis
pro ^postolieo Xostro munere eurlv
esse liebere, lit lilies, relljiio »e pie-
t»s muni»tur »e vi>ze»t, ut preeum
Spiritus >»te tuve»tur et »>iM»tur,
ut l»psi »li eorllis pumitentnuu et
moruni emencliitionem exeitentur, ut
peee»t», quB irsm l)ei meruerunt,

s»iietis operiiius reclin>»ntur, quos
»li t'ruetus m»ximi 4ubillei eelebr»-
tio pi'Mipue cliriizitur: p»ti Xos non
liebere putuvimus, ut boe s»Iut»ri
benelieio, serv»t» e» torins, qu»m
temporum conllitio sinit, ebristi»nus
populns b»e oee»sione liest!tueretur,
ut imie cnninrt»tiis spiritu in viis
zustitilv i» liies »bicriur ineeci»t, et
expi»tus eulpis t»cilius »e uberius
«iivin»m prapitintionem et veni»n>
»sseqnutur. Lxeipiut iizitur univers»
Lbristi miliwns lleelesi» voces bio-
str»s, quibus »li ejus ex»it»tionem, uä
li>iristi»»i populi s»»etil>e»tionem et
»li Del ^!ori»m >inivers»ie m»xi-
mumqne.lubilseum intégra »nno 187.^,
proximo inseqnenti llursturum incii-
eimus, »nnunenunus elpromul^imus;
cuzus lubibvi e»us» et inluit» snpv-
rius memnr»l»in inlIuiMiiti»m oee»-
sione V»tie»ni tloneiiii in korm» .In-
billvi eoncess»m, »li benepl»ei!um
Nostrum et iinjus ^postolierv Feliis
snspemienles »e suspens»ni lieel»r»n-
tos. eoelestem iliuni tlies»nrum I»Iis-
sime reeluciimus, quem ex Lbristi
Domini ejusque Vir-zinis iVlutris om-
niumque s»netorum meritis pussio-
niiius »e virtutibus eomp»r»tum,
»uetor s»!utis Iiu>n»nik liispensstioni
Xostrlv eonereliuiit.')

Memariat und Uroteflation
von

P. I. Girardin,
Domherr» ain Dvinstifte Basel,

an die h. Negieriuiy des Kantons So-
lothnrn, als Siöcesanvorort, zn Handen
der hohen Ucgiernl; des Kantons Kern,
eventuell den Grohen Nath des üan-

tons Lern,
d. d. 28. Dezember 1874.

Tit!
Mit vcrehrlicher Zuschrift theilen Sie

dem ergebenst Unterzeichneten einen Ans-
zmz des Protokolls des Negiernngsratbs
vom 15. Dezember 1874 mit, nebst
einem Schreiben der Negierung des Kau-
tons Bern vom 12. gleichen. Monats.
In benannter Zuschrift ruft die Regie-

rung Bern's der Uebereinkunft über die

Die llrbcrsehung wird mit der zu crwar
tende» amtlichen Vekanutmachnng folgen.

Herstellung und neue Umschreibung des

Bislhums Basel vom 28. März Ì828,
nach welcher der Kanton Bern zur Bil-
dung eines Domkapitels einen in Solo-
thurn restdirenden und zwei nicht resi-
direndc Domherren zu stellen und den-

selben die in Uebereinkunft vorgesehenen
Besoldungen auszurichten, sowie auch
einen Beitrag an die Besoldung des!
Domdechanten zu leisten habe.

Die hohe Negierung von Bern geht!
dann weiter und sagt, es liege für den

Kauton Bern kein Grund mehr vor, î

Domherren zu behalten und zu besolden,

nachdem gegenwärtig das Bisthnm Ba-
sel sactisch nicht mehr bestehe und nach-
dem der hohe Stand Solothnrn das!

Stift St. Urs und Viktor, welches durch I

die Uebereinkunft vom 26. März 1828

zum Domstist des Bislhums Basel er- î

hobeit worden war, aufgehobeil habe.
^

Aus den angeführten Gründen, kömmt!
die hohe Negierung des Kantons Bern
zu dem Schluß, daß sie erklärt, siel
werde vom 1. Januar 1875 an, dem bis-
herigelt residireudcn Domherrn Girardiu
weder eine Besoldung ausrichten lassen,

noch einen Beitrag an die Besoldung
des Domdechanten mehr leisten, welchen

î

Beschluß Sie, hochgeachtete Herren, in >

der Negierungsralhssitzung vom 15. De-

zember abhin zu Protokoll nahmen und >

dem ergebenst Unterzeichnete» abschriftlich >

unterm 17. Dezember abhin zur Kennt-
uiß brachten.

Der Unterzeichnete kann es Hochdcn-
selben nicht verhehlen, daß diese Auf-
kündung des Salair's, abgesehen ^von!
der Nichtberechligung hiezu von Seite!
der hohen Regierung Bern's, den er-

gebenst Unterzeichneten, der niemals dem

Staate gegenüber durch irgend eine Hand-
lungsweise gerechten Grund zu einer

Beschwerde gegeben hat, nach Form und

Inhalt tief gekränkt hat. Er hat sich

die Frage gestellt! Ist es möglich, daß

der Staat eilten Priester, der sein Leben

der religiösen Bildung des Volkes und
dem Dienste Gottes auf ehrenhafte Weise

gewidmet, in seinem Greisenalter der

Snbsistenzmittcl beraube, ihn nach einer

Anfkündung von zwei Wochen auf solche

Art aus dem urkundlich erworbenen Bc-

neficium verdränge, und ohne allen Er-
satz ihn im Greisenalter das Nothwcn-

digste entbehren lasse, was ein Priester^
der.keine Gelegenheit hatte, Vermöge^
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zu sammeln, zum Lebensunterhalte be-

darf.
Der Unterzeichnete will jedoch, abge-

sehen von der Harte jenes Negierungs-
eutscheides, keineswegs sich auf einen

Standpunkt stellen, als wollte er die

Gnade der Staatsbehörden anrufen, er

will nicht bitten, wo er das Recht hat,

an der Hand der Verträge und der

Wahlakten sein ihm feierlichst zngesicher-

tes Salair, beziehungsweise den lebens-

länglichen Genuß seines Beneficiums zu
veriaugen. Er glaubt, es stehe den

Staatsbehörden das Recht nicht zu, unter
Anwendung von Gründen, die der Unter-
zeichnete nicht herbeigeführt hat, ihm
dieses Beneficium zu entziehen. Er er-

laubt sich daher, diese seine Rechtsan-

schaumig näher zu begründen.
Der Art. 6 der Vereiuigungsnrknnde

des ehemaligen Bisthums Basel mit dem

Kanton Bern schreibt vor, daß die Pfar-
rer durch den Bischof ernannt und der

Regierung vorgestellt werden, welche sie

in den Besitz ihres zeitlichen Beneficiums
setzt. Ebenso sagt der Art. 2 der Ver-
einignngsurkunde, es sei der Kanton
Bern verpflichtet, im Verhältniß
der übrigen Länder, die in Zukunft un-
ter der geistlichen Verwaltung des Bi-
schofs stehen werden, zu den für die

Erhaltung dieses Prälaten, seines Ca-

pitels und seines Seminariums no-

thigen Summe beizutragen.
Es braucht nicht hervorgehoben zu

werden, daß fragliche Vereinigungsur-
knnde in Folge der am 20. März 1815

"unterzeichneten Wienerkongreßerklärung

zu Stande kam, auf welche hin, ver-

möge Beitrittsatte der schweizerischen

Tagsatzung zu Zürich, vom 27. Mai 1815,
die' wirkliche Nebergabe des Bisthums
Basel durch die hohen verbündeten Mächte

in die Hände der schweizerischen
E i d gen-os s e n scha ft stattfand, ^zn

diesem Staatsvertrag, wobei die Erd-
g e u o s s e n s ch a s t der eine Haupt-
contrahent war, sind die Rechte Dritter
feierlichst gewährleistet; und zu diesen

D rìt t en gehören nicht nur der Bi-
schof und die Pfarrer, sondern nach dem

allegirten Art. 2 auch die Mitglie-
der des Domcapitels von
Basel.

Nach den Bestimmungen dieses Staats-
Vertrages wurde der unterzeichnete Peter

Joseph Girardin aus St. Brais unterm

8. Dezember 1842 von dem damaligen

Bischof voll Basel, Joseph Anton Salz-

mann, zum Pfarrer von Brislach, Kau-
tons Bern, ernannt und eingesetzt und

zwar so, daß derselbe nicht nur das

diesem kirchlichen Beneficium anhängende

Pfarramt gültig und rechtskräftig aus-
üben, sondern anch das bezügliche Ein-
kommen mit Recht beziehen könne und

dürfe.") Unterm 9. Dezember 1842
ertheilte der Regierungsrath der Re-

publik Berit dem benannten Wahlakte

l->ut üis Lsnokioii Kusus eeolesiss-

tivi non modo Ministerium licite ac valide

sxervers, sell etiam kruetus justs xsroipers
xossit so valeati).

seine Genehmigung. Auf dein Wahlakte
figuriren die Unterschriften und Sigillé
der kirchlichen und weltlichen Behörden.
Es ist folglich kein Zweifel, daß die
hohe Regierung von Bern durch diesen
Akt anerkannt habe, es sei dadurch der
Unterzeichnete in den Gennß eines le-
b e ns l ä n gli ch en Beneficiums ge-
kommen, welches ihm nicht einseitig und
nicht ohne wichtige Gründe wieder eilt-
zogen werden könne. Eben so klar ist,
daß ein Bénéficiât ein einmal recht-
mäßig- erworbenes lebeuslängli-
ches Beneficium nicht aufgibt,
um solches gegen eine Stelle
zu vertauschen, die jeden Au-
genblick, je nach der Willkür
der Staatsbehörde, gekündet
werden könnte.

(Fortsetzung folgt.)

„Predige das Wort"
(11. Tim. 1, 2 ff.)

Jenes Wort des Apostels ist ganz wie

für unsere Zeit geschrieben; denn von ihr
gilt vollständig seine Bezeichnung: „Es
wird eine Zeit kommen, da sie die ge-
fünde Lehre nicht ertragen, sondern nach

ihren Gelüsten sich Lehrer über Lehrer

nehmen werden, welche die Ohren
kitzeln, und von der Wahrheit werden

sie das Gehör abwenden, zu den Fabeln

aber hinwendeq. Du aber s e i w a ch-

s a m, ertrage alle Mühselig-
kei ten, thu das Werk eines
Evangelisten, erfülle dein
Amt I"

Wir betonten in der vorigen Nummer
die Nothwendigkeit, mehr zu thun
im Lchr.àmte, angesichts der Un-

wissenheit unserer Zeit, selbst bei vielen

Katholiken, angesichts der Masse von Irr-
thümern und Lügen, die über unseren

Lehrbegriff und unsere kirchlichen Einrich-

tungen herumgcboten werden. Man fühlt
auch anderswo diese Nothwendigkeit eines

höhern kirchlichen Unterrichtes,

einer Beleuchtung jener religiösen Fragen,

welche die Zeit bewegen, und welche ihrer

Natur nach im ersten Jugendunterricht

nicht berührt, theilweise auch in der ge-

wöhnlichen Predigt nicht einläßlich behan-

delt werden können.

Welches sind die Gegenstände
dieses höhern kirchlichen Un ter ich tes?
Suchen wir vorerst diese Frage zn lösen,

oder vielmehr ihre richtige und genügende

Lösung anzuregen. Wenn wir zunächst

an das Lehramt des Geistlichen
denken, so wird es sich bald herausstellen,

daß nicht ausschließlich der Geist-

liche sich damit zu befassen hat, daß viel-

mehr Alle, wie in den ersten Zeiten des

Christenthums, Evangelisten und Missio-
näre in ihrer Art sein müssen — wie denn

auch in der That gutgesinnte und lehr

tüchtige Laien durch Schrift und Vortrag
in Schule und Vereinen heut zu Tag

Ausgezeichnetes für diesen höhern Unter-

richt leisten.
q- V

-i-

In erste Linie stellen wir die Grund-

Wahrheiten des Christenthums, wie sie die

Apologetik oder die allgemeine
Glaubenslehre vorträgt, nameut-

nach den Lehrsätzen des Va t i k a n u m s:
Des Menschen Ziel und Bestimmung,
seine Bindung an Gott durch die Neli-

gion, die natürliche und übernatürliche

Erkenntniß dieses Verhältnisses, die posi
t ive Offenbarung, deren Noth-

wendigkeit und Wirklichkeit, die Perioden

dieser Offenbarung, ihr Abschluß durch

die Menschwerdung Christi, ihre Aus-

breitung und Fortführung durch die vom

hl. Geiste geleitete Kirche, mit ihrer drei-

fachen Aufgabe: die Wahrheit zu lehren,
die Menschen zu eutsündigen und zu hei-

ligen, und daS christliche Leben allseitig,
im Einzelnen und im großen Ganzen zu
ordnen. — Es ist nicht nöthig, näher

darauf einzugehen, da wir aus älterer und

neuerer Zeit treffliche Werke darüber ha-

ben, wie die allbekannten von Drei, Hir-
scher, Dicringer, Bösen, Hettinger u. A.

Nur eines möchten wir zu bedenken geben:

daß diese trefflichen Darstellungen nicht in

die Masse der Gebildeten, geschweige des

Volkes eingedrungen sind, und daß dies nur

durch den regelmäßigen mündlichen

Vortrag, in freier Aneignung und zeit-

und ortSgemäßer Verwerthung jener Ideen

in den weitesten Kreisen erreicht werden

kann.

Aufgebaut auf obiger Grundlage, als

Gegenstand gründlicher und einläßlicher

Beleuchtung einzelner Glaubenssätze,
mögen bezeichnet werden:

1, Die Gottheit Christi, diese AlleS

entscheidende Frage, von welcher unser

feste Glaube an ihn, unser unbedingter

Gehrsani gegen seine Gebote, unsere Hoff;
nung auf Versöhnung mit Gott durch

ihn und seine Gnade iin Leben und Ster-

ben, unsere Gewißheit der Auferstehung

und der ewigen Seligkeit abhängt. Den

Falschmünzereien der Resormchristen. in

welchen die alten Häresien der ebionitischen

(armseligen!) Auffassung, des Arianis-

muS, der Unitarier wieder aufleben, müs-

sen die kräftigsten Gründe für die Gott-

heit Jesu, so auch die unversöhnlichen

Widersprüche einer bloß menschlichen Auf-

fassung Jesu Christi, gegen die biblische

Darstellung seiner Lehre, seiner Thaten

und Stiftungen und gegen die kirchliche

Ueberzeugung aller Jahrhunderte dargelegt

werden. An dieser Ueberzeugung scheiden

sich die Geister. „Jeder Geist, der bekennet,

daß Jesus Christus im Fleische gekommen

sei, ist aus Gott. Und jeder Geist, der

Jesum aushebt, ist nicht aus Gott, und

dieser ist der Wider ch r i st" (I. Joh.

4, 2. 3). Es muß sich offen zeigen, ob

Strauß Recht habe mit seinem Worte:

„Wir sind keine Christen mehr," und wie

weit der Abfall gehe.

2. In nächster Verbindung damit und

an Wichtigkeit gleich steht die L ehre von
der Kirche: ihre göttliche Stiftung,
Ausbreitung, Erhaltung und Leitung; da-

her ihre Eigenschaften: Einigkeit,

Heiligkeit, Kalholicität, Apostolicilät; ihre

dreifacke Aufgabe: das L e h r a m t,

das P r i e st e r a mt und das Hirten-
a m t. Es ist von unermeßlicher Be-

deutung, diese Aufgabe der Kirche in ihrem

innern Zusammenhang mit der Fortsüh-

rung des Werkes Christi und in ihrer

absoluten Nothwenoigkeit recht zu be-

leuchten.

u. Was würde aus der Lehre Christi

werden, wenn nicht ein gutverbundener,

vom göttlichen Geiste geleiteter Lehrkörper

sie erhielte, entwickelte, richtig auslegte, H

vertheidigte und verkündigte! Das hat

längst schon die Geschichte gezeigt und

unsere Tage, mit dem endlosen Wirrwarr
der Meinungen und den Angriffen auf
die wesentlichsten Grundlagen der mensch-

lichen Gesellschaft zeigen es einleuchtender s

als je. Eine göttliche Autorität als

fester Halt und Stütze des Denkens und

Lebens — das sei ein Hauptthema unserer

höhern Belehrung.
b. In unsern Tagen tritt nebst diesem

ein zweites Moment recht anschaulich her-

vor: die unermeßliche Bedeutung des

P r i e st e r a m t e s. Die Reformatoren
dcS 16. Jahrhunderts haben das Priester-

amt über Bord geworfen und wollten nur
„dem Worte dienen." Jetzt ist ihr Wort
kraftlos geworden und der protestantische

Pastor, weil nur Wortdiener und nicht

Priester, steht wirkungslos auf der Seite,
verlassen von seiner Gemeinde, weil sie

auch ohnj ihn oder durch andere sich eben

so gut belehren kann. Ist daS Christen-

thum eine göttliche Anstalt, welche

den ganzen Menschen erfaßt, nicht bloß

reine Begriffe mittheilt, sondern die Gn ad

der Versöhnung mit Gott, der Erlösung
und Heiligung spendet, so muffen nicht l

bloß Schulmeister dasein, sondern P rie-



st e r, Verwalter der göttlichen Geheimnisse,

ausgerüstet mit der Vollmacht, an GotteS-
statt Sünden zn vergeben und daS Brod
des Lebens zu spenden. Wie wichtig diese

Sätze in unseren Zeiten, wo die Feinde
des Christenthums alles Gewicht ans die

konfesgonslose S chu l e legen, und so viele

Katholiken in der Benutzung der Heils-
mittet erlahmen, während ernstere Prote-
stanten, wie die deutschen Lutheraner und

englischen Rituglisten, wieder zu einem

wirkungsreichern Cult zurückkehren möchten!
o. Um die Bedeutung des Hirten-

a mtcs einzusehen, genügt für uns die

Bemühung der Gegner, den Geistlichen
Von allein Einfluß auf die Gestaltung des

Gemeindelebens aus- und ihn (noch allen-
falls) in die Kirche und die Sakristei ein-
zuschließen. Es ist darum von großer
Wichtigkeit, geschichtlich die Wirkung
der Kirche auf die würdige und wohl-
thätige Gestaltung des Einzeln-, Familien-
und Gemeindelebens in allen«Formen und
Phasen nachzuweisen, ebenso ihren segcns-

reichen Einfluß auf das Leben des Vol-
kes und die gerechten und friedlichen Be-
Ziehungen d e r Völker, ihre Universalität
und weltumfassende Wirksamkeit, worin sie

ganz einzig und unerreichbar dasteht, und
dann durch Wort und Werk den

Nachweis zu leisten, daß dieser Einfluß
des HirtenanrteS in den engsten und web
testen Kreisen ein von Gott angeordneter,
cm wohlbegründeter und wohlthätiger ist,
daß er nicht hervorgeht auö Herrschsucht,
vielmehr die Menschheit mehr ehrt und
beglückt, als die Herrschaft der Gewalt/")

0. I» inniger Verbindung damit steht ein
inhaltsreicher, freilich sehr schwieriger Lehr-
gegenstand: d a s V e r h ä l t n i ß der
Kirche und des Staates. Wer
weiß nicht, wie weit verbreitet die gottes-
und christusläugnerische Theorie von der
Allgewalt des Staates ist, von seiner
vorgebliche Berechtigung und Aufgabe.
"Ue Seiten des menschlichen Wesens
und Lebens in seinen Bereich zu ziehen
und nach seiner Willkür zu regeln, und
wie diese Willkür und angemaßte Allge-
walt von den Einen in den Despotismus
eines Alleinherrschers, von den Andern
ìu den Despotismus des Oeldes und der
vorgeblichen Intelligenz, von den Dritten
in den Despotismus der Massen gelegt
wird! Wer weiß nicht, wie frech und

*) Daß diese für unsere Zeit so unendlich
wichtigen Satze bisher nicht einläßlich genug
behandelt wurden, lehrt ein Blick aus sonst
wfslichc Unterrichtsmittel, ävie Martins Reli-
gwnshandbuh und Deharbe's größeren Kate»
chisnins.

verderblich diese unselige Theorie bereits

aufgetreten ist, und wie sie sich rüstet,

noch rücksichtsloser aufzutreten! Darum

ist eö eine dringende Aufforderung an uns,

an Laien und Geistliche, mit aller Kraft
geistiger Waffen gegen diese Invasion des

HeidenthumS und der Barbarei anzu-

kämpfen, die göttliche Anordnung des

Staates und der Kirche, ihre gegensci

tige Verwandtschaft in Ursprung und Ziel,
aber auch ihre grundwesentliche Verschie-

denheit in den Kreisen und Mitteln ihrer
Bethätigung geschichtlich und theoretisch nach-

zuweisen durch die sachgetreuc Darstellung
deö verschiedenen Verhältnisses der zwei

von Gott eingesetzten Autoritäten, der

verderblichen Wirkungen ihrer Entzweiung,
der Unmöglichkeit, die eine von der andern

unterdrücken oder bevogten zu lassen, deS

gegenseitigen BedürfenS und deS Wohlbe-
findcnS, wenn sie einander verstanden und
unterstützten.

Schwieriger als diese geschichtliche Nach-
weisuna wird die theoretische Seite der

Frage sein: Die Ausscheidung der einzel-

neu Punkte, welche ausschließlich dem

Staate oder der Kirche zustehen, und der-

jenigen, wo beide Autoritäten gemeinsam

wirken, und eine der andern, ihren Rech-
ten unbeschadet, einen Einfluß gestatten
kann (von jeher ein bestrittenes Feld und
sehr abhängig nicht bloß von System und

Regel, sondern auch von Persönlichkeiten).

Ebenso, wo eine Anbequcmung an be-

stehende Verhältnisse, Verfassungsformen,

Gesetzgebungen möglich ist, und wo hin-
gegen ein entschiedener, obwohl nur passiver

Widerstand eintreten muß.
Wir leben mitten in diesem Kampfe.

Es ist von unerläßlicher Nothwendigkeit,
sich über die dabei zu befolgenden Grund-
sähe, wie sie die Kirche als Resultat
langer Erfahrung und als ihr LcbenSge-

setz aufgestellt hat, wohl zu orientiren und
dann dieselben mit Klugheit und Nach-
druck, gemeinsam und consequent zu ver-
künden. (Schluß folgt.)

Dr. Keinrich Schmid,
Abt des Stiftes Ei »siedeln.

Wir kommen nun, dem gegebenen Ver-
sprechen gemäß, auf das lange und tha-
tenreichc Leben des hohen Verblichenen zu-
rück; beschränken uns aber, da über Hoch-

denselben schon während seines Lebens

mehrere biographische Schilderungen und

seit seinem Tode bereits zwei einläßliche

Nekrologe erschienen sind, auf dasjenige,
was aus dessen prälatlichen Leben entwe-

der noch gar Nicht oder nur theilweise be-

rührt worden ist.

Eine seiner ersten und hauptsächlichsten

Sorgen war die Pflege des höhern
Schulwesens und in engster Verbin-

dung hiemit die Erweiterung und Ver-

vollkommnung des E i n s i e d l i s ch e n

Gymnasiums. Kaum war daher

das Schuljahr 1846 Ende Heumonat
vollendet, als der arbeitsfreudige Prälat
neue, geräumigere, für Licht und Gesund-

heit zweckmäßigere Museen und Schullo-
kale mit großen Geldopfern errichten ließ,

welche dann schon im nächsten Herbst von

einer bedeutend größern Schülerzahl be-

zogen werden konnten. Zwei Jahre spä-

ter, nachdem die Stürme des Sonder-

bundskricges sich gelegt und der nöthige

Friede wieder eingetreten war, gab der

Hochwst. Abt der einsiedlischen Stiftsschule
noch die höchste Vollendung, indem er das

Gymnasium zu einem völligen Lyzeum
erweiterte. Auch diese Erweiterung for-
derte neue große Geldopfer, und das Stift
brachte sie bereitwillig

Eine vorzügliche Ehre und Freude wurde
dem ueucu Abte noch im Sommer 1846

zu Theil durch seine Ernennung zum

Ehrenbürger der Stadt Z ü-

rich. Bei Ucbcrreichung des bezüglichen

Diploms sprach die städtische Abordnung:
„Eine der bedeutsamsten protestantischen

Städte der Schweiz erklärt hiemit den

Prälaten deö bedeutsamsten Klosters der

katholischen Schweiz zu ihrem Ehrenbür-

gcr." Es darf bei diesem Anlaß auch

rühmlich hervorgehoben werden, daß im
Ablanfe der Jahrhunderte, wenige Dezen-
nien ausgenommen, das Stift Einsiedeln
mit der Regierung von Zürich immer auf
sehr freundschaftlichem Fuße gestanden,

was zur Wahrung der gegenseitigen In-
tercssen nur förderlich gewesen.

Auch ein Vater der Armen und Noth-
leidenden war Abt- Heinrich noch. Viele

werden sich erinnern, wie in demselben

Herbste 1846 in Folge der Kartoffel-
krankhcit in Einsiedeln eine große Hun-
gersnoth entstand. Um nun den Noth-
leidenden hülfreich unter die Arme zu

greifen, machte Hochderselbe seinem Kapitel
den Vorschlag, eine Verminderung oder

Vereinfachung des KonvcnttischeS vorzu-
nehmen, um die hiemit zu erübrigenden
Lebensmittel den Armen im Dorfe und

in den Vierteln zu Theil werden zn las-

sen. Die Kapitularen nahmen auch die-

sen Vorschlag bereitwillig an; und so

wurden mehrere Monate lang bei 200
Arme täglich mit kräftiger Klostersuppe

gut genährt. Auch später, und nament-

lich noch bei Anlaß seines Priesterjuki
läums, bedachte der Verewigte die Armen
Einsiedelns mit einer großmüthigen Gabe.

Diese liebreiche Theilnahme für die lei-
dende Menschheit und vorzüglich seine

Verdienste um die Hebung des Schulwe-
sens wurden auch von Außen vielfach an-
erkannt. Die deutsche Universität Frei-
bürg creirte den Hochseligen um dieser

Verdienste willen zum Doktor der
Theologie.

Kirchliche Freudenfeste wurden dem

Prälat Heinrich zu Theil, wie sie in glei-
chem Maße noch keinem seiner Vorgänger

zu Theil geworden. Zu diesen Festen ge-

hört hauptsächlich das M ille n a r i um.
Am 21. Jänner 1861 erfüllte sich das

tausendste Jahr seit dem Marter-
tode des heil. Mcinrad, des

Stammvaters des Stiftes Einsiedeln. Um
diese so seltene wie hocherfrcuende Erinne-
rungsfeier würdig zu begehen und sie für
tausend und aber tausend Pilger an Geist

und Seele nutzbar zu machen, wurde

Allem aufgeboten. Im Jänner genann-
ten Jahres wurde dieses Freudenfest zu-
nächst nur für Slift und Bezirk Einsie-
deln begangen, im Herbste aber für alle

Auswärtigen in Nah und Ferne. Die
ganze Festzeit ging ohne irgendwelche

Störung vorüber, sogar die Witterung
that au den drei Hauptfesten im Septem-
ber und Oktober ihre vollkommenen

Dienste. Bei eben dieser Festfeier traten

auch des Stiftes Einsiedeln nahe Bezie-

hungen zum fürstlichen Hause Hohen-
zollern wieder glänzend an den Tag.
Denn Meinrad war ein Graf von Zol-
lern, und hiemit ein erlauchter Ahnherr
der Fürsten von Hohenzollern-Sigmarin-

gen und deö regierenden königlich-kaiserli-

chen Hauses von Preußen. Diese hohe

Bekanntschaft bekundete sich denn auch

durch hohe Geschenke, insbesonderS wurde

der Herr Prälat zum Commandeur deS

Militär-Ordenö von der Empfängniß Un-
serer lieben Frau von Villa Viyosa in

Portugal und Inhaber deS Ehrenkrcuzes

erster Klasse des fürstlich-hohenzollerischen

HausordenS ernannt. Im Leben trug der

Hochselige diese Auszeichnungen nie, nur
seine Leiche schmückten sie bis zur Ver-
senkung in die Gruft.

Die Beerdigung des hohen Versterbe-

nen Samstags den 2. Jänner führte un-
geachtet der rauhen, kalten Witterung
nicht bloß eine außerordentliche Menge
Volkes, sondern auch eine große Zahl
geistlicher und weltlicher Würdenträger

nach Einsiedeln, unter den Erstem die

Hochwürdigsten Bischöfe Lachat von So-
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lothurn und Kaspar von Chur und der

Hvchm, Abt Leodegar von Nheinan. Letz-

terer fungirte bei den BeerdigungS-Cere-

mvniecn in ?oirtisiouli1>us. Die Leichen-

rede hielt, im Auftrage des Verstorbenen,

der Hochw. Herr Dekan und Kommissar

Nütliniann, „in markigen Zügen und ge-

wählten Reflexionen entrollte er darin

das Lebensbild Abt Heinrichs."

Gott verleihe nun dem Hingeschiedenen

die ewige Ruhe, seinem verwaisten Klo-

ster aber einen würdigen Nachfolger und

ewigen Schutz und Schirm!

vonArvAgà Iilttkràrum
IâSri1VQ8Ì8.

Der diesjährige Neujahrsgruß des Präses

(Hochw. Chorherr Stocker) erörtert den

göttlichen Glauben und die göttliche Liebe

und schließ! mit folgender zellgemäßen

Ermahnung und Warnung:

„Aus dem, was wir bisher zum Lobe

wie des göttlichen Glaubens so der gött-
lichen Liebe ausgesprochen, liegt Ihnen nun

auch, M, Herren Sooalen, der Schluß

sehr nahe : mit welcher Lernwilligkeit, Llebe

und Dankbarkeit wir zugeihan sein sotten

der heiligen Kirche, die der Vater oer

Barmherzigkeit unS zur Mutter gegeben,

die der Sohn GotteS mit seinem eigenen

Blute sich zur Braut erworben, und die

vom heiligen Geiste geheiliget und e, leuchtet,

kräftig und fruchtbar gemacht, schon seit

neunzehn Jahrkunderlen unzählbare Kinder

für da« Reich Gottes gebore» ; der Kirche,

sage ich, die die Völker jeglicher Naiio»
auf ihrem Schooße gelragen, mil der

Milch und der testen Speise der göttlichen

Wahrheit sie genäkrt, mit den besten

Wissenschaften und Künsten sie vertraut

gemacht »>it der Gnade der heilige» Liebe

und des Friedens aus Gott den einzig

haltbaren Grundstein zu ihrem häuslichen

Glücke und zu ibrer öffentlichen gemein-

samen Wohtfahlt gelegt, sie mit hiimw
tischen und zeitlichen Gütern zugleich reich-

lich ausgestaltet, und sie, die zuvor Heiden

und Barbaren, Gäste nur und Fremd-
linge und fern vom Herrn waren, auS

ihrem Elende in die hochbeglückten Reihen

der Mitbürger der Heiligen und der Haus-
genossen Gottes emporgeführt hat. —

Darum mögen Alle, die diese gottgcsandte

und untrügliche Lehrmeisterin der göttlichen

Wahrheit, diese einzig bevollmächtigte Be

wahrerm und Ausipenderin der himnrli-
schen Gnadenschätze, sei es a s schuld-

barer Unwissenheit, oder aus wissentlicher

und offenkundiger Bosheit ignoriren und

verachten, — sie alle mögen zusehe», wie

sie trotzdem noch den göttlichen Glauben

haben, die wahre Liebe im Werke üben

und Gott gefallen können! — Oder hätte

etwa diese unsere heilige römisch katholische

Kirche aus einem Senskorn zu einem noch

größeren Baume erwachsen, auf einem

noch höhern Berge den Augen aller Welt

sichtbar werden, aus einem noch festern
FclSgruude schon während neunzehn Jahr-
Hunderten unerschütterlich feststehen und
immer an Kraft zunehmen sollen, so daß
wir sie endlich doch als die allein wahre
Kirche Christi nicht nur anerkennen, son-
dern auch noch leicht genug unterscheiden
könnten von jeglicher Synagoge des Sa-
tans, die, obwohl sie erst von gestern her
und nur etwa von einem Arius, oder
Pelagius, oder NestoriuS, oder von irgend
einem andern Jrrlehrer und Verführer sich
den Namen geliehen, dennoch in ihrer got-
teSlästerlichen Vcrmefsenheit so weit geht,
daß sie sich sogar für die christkatholische
Kirche auögibt und dabei gar nicht denkt

an den nahenden Untergang, mit dem sie

von unserm Herrn JesuS selbst bedroht ist
in den Worten (Matth. 7) : „Einem
thörichten Manne ist jeder ähnlich, der,
wie jeuer, sein Haus auf den Sand baute;
und stehe, der Platzregen siel herab, die

Ströme rauschten herab, die Winde braus-
ten und stürmten aus dieses HauS ein ,>—

und es stürzte, und sein Fall war groß."
— Ja, bis an's Ende der Tage wird
wahr bleiben jener bekannte Ansspruch des

hl. Cyprianus, dieses herrlichen Bischofs
von Karthago und Blutzeugen für Christus
und seine Kirche im dritten Jahrhunderte
(B. von der Einheit und Kirche) : „Wer
die Kirche Christi verläßt, bat keinen Theil
mehr an dem Gnadenreichlhum Christi;
er ist ihm ja ein Abtrünniger, wieder ein

Heide, ein Feine geworden. Es kann nun
eittmal Keiner Gott zum 'Vater haben,

der die Kirche nicht zur Mutler haben

will." — Darum sind in einem kläglichen

Wahne alle jene besangen, welche, obwohl

sie die Eine wahre Kirche Christi, diese

Säule der Wahrheit und Grundfeste des

Heiles, in Wort und Schrift und mit
roher Gewalt bekämpfen, sich dennoch deS

Setbstlobes nickt schämen, sie seien es,
die sür die Kultur, für die geistige und
sittliche Bildung der Menschbeil, für daS

Heil der Familien und sür die Wohlfahrt
der Völker im Kampfe stehen, während
sie doch nur den Lolch jeglichen Sckwin-
dels und JrthumS pflanzen, und das üp-
vige Unkraut der Sittenlosigkeit groß-
ziehen."

Eine Papfiwahl-Drpcsche.
„Hier hängt der — Landvogt".

I.
Schon wiederholt erhielt die politische

Welt Andeutungen darüber, daß der

deutsche Reichskanzler die-zukünftige Papst-

wähl bereits zum Gegenstand seiner „Slu-
dien" gemacht habe. Nun hat uns der

Tag des hl. Papstes Sylvester, an welchem

die Kirche das Andenken an ihren Sieg

über den römisch-heidnischen Staat begeht,

dieser Geburtstag der Kirchenfreiheit hat

uns amtliche Kunde gebracht von

dem Attentat, durch Welches Bismarck die

Wahl frei he it der Kardinäle bei

Besetzung deS päpstlichen Stuhles zu ver-

nichten und das Oberhaupt der Gesammt-

kirche in eine ähnliche Lage zu bringen

gedenkt, wie diejenige, in welcher die preu-

ßischen Kirchcnfürsten bereits sich befinden.

Der „deutsche Neichsanzciger" veröffcnt-

licht eine Depesche d e S d e » tschen

Reichskanzlers an sämmtliche
Gesandtschaften Deutschlands
vom 14. Mai 1872, die künftige
P a p st w a hl betreffend. Ihr Wortlaut
ist folgender :

„Die Gesundheit des Papstes Pius IX.
ist nach allen uns zukommenden Berichten
eine durchaus befriedigende und keine Sym-
ptome einer baldigenAenderung darbietende.
Ueber kurz oder lang aber muß eine neue

Papstwahl immer eintreten; und der Zeit-
Punkt entzieht 'sich der menschlichen Be-
recknung und Voraussicht. Die Stellung
deS Oberhauptes der katholischen Kirche
ist für alle Regierungen, innerhalb deren

Länder diese Kirche eine anerkannte Stel-
lung hat, von solcher Bedeutung, daß es

geboten scheint, sich die Folgen eines

Wechsels in der Person deS Papstes recht-

zeitig zu vergegenwärtigen. Es ist schon

früher asterkannt worden, daß die Regie-

rungen, welche katholische Unterthanen
haben, dadurch auch ein-großes und un-
mittelbares Interesse an einer Papstwahl
haben, sowohl an der z» wählenden Per-
sönlichkeit selbst, als besonders auch daran,
daß die Wahl von all' den Garantien in
formaler und mateneller Beziehung um-
geben sei, welche es den Regierungen mög-
lich machen, sie als eine gültige und allen

Zweifel ausschließende auch für sich und
den Theil der katholischen Kirche in ihren
Ländern anzuerkennen. Denn daß die

Regierungen, ehe sie dem durch Wahl
konstitnn'ten Souverän, der berufen ist,

so weitgreifende, in vielen Stücken nahe

an die Souvcräuetäi grenzende Rechte in

ihren Ländern auszuüben, diese Rechte

faktisch zugestehen, verpflichtet sind, ge-

wissenhaft zu erwägen, ob sie die Wahl
anerkennen können, darüber scheint mir
kein Zweifel sein zu können. Ein Papst,
welchem die Gesammtheit oder die Mehr-
heil der europäischen Souveräne aus for-
malen oder materiellen Gründen glaubte
die Anerkennung versage» zu müssen, würde
sp wenig denkbar sein, wie es denkbar ist,
daß ein Landes-Bischof in irgend einem
Lande Rechte ausübte, ohne von der

StaatSregierung anerkannt zu sein.

Dies galt schon unter der früheren
Ordnung der Dinge, wo die Stellung
der Bischöfe noch eine selbstständigere war
und die Regierungen nur in' seltenen

Fällen iiO kirchlichen Dingen mit dem

.Papste in Berührung kamen. Schon die

im Anfang dieses Jahrhunderts geschieh

senen Konkordate haben direktere und ge-
wissermaßen intimere Beziehungen zwischen

dem Papst und den Regierungen hervor-

gerufen; vor Allem aber hat das vati-
kanische Konzil und seine beiden wichtigsten

Bestimmungen, über die Unfehlbarkeit und

über die Jurisdiktion des Papstes, die ß

Stellung deS Letzteren auch den Regie- A

rangen gegenüber gänzlich verändert und i

das Interesse der letzteren an der Papst- H

Wahl aus's Höchste gesteigert, damit aber «

ihrem Rechte, sich darum zu kümmern,, H

auch eine nur so festere Basis gegeben. I
Denn durch diese Beschlüsse ist der Papst
in die Lage gekommen, in jeder einzelneu x

Diözese die bischöfliche» Rechte in die Hand k

zu nehmen und die päpstliche Gewalt der H

landesbischöflicken zu substituircn. Die k!

bischöfliche Jurisdiktion ist in der päpst- «

lichen aufgegangen; der Papst übt nicht I

mehr, wie bisher, einzelne bestimmte Re- I
scrvatrcchte auö, sondern die ganze Fülle s

der bischöflichen Rechte ruht in seiner z

Hand; er ist im Prinzip an die Stelle s

jedes einzelnen Bischofs getreten, und es k

hängt nur von ihni ab, sich auch in der s

Praxis in jedem einzelneu Augenblick an
die Stelle desselben gegenüber den Regie-
tungen zu setzen. Die Bischöfe sind nur I

noch seine Werkzeuge, seine Beamten ohne

eigene Verantwortlichkeit; sie sind den

Negierungen gegenüber Beamte eines

fremden Souveräns geworden und zwar
eines Sou«uäns, der vermöge seiner Un-
fchlbarkett ein vollkommener, absoluter ist,

— mehr als irgend ein absoluter Monarch
in der Welt.

Ehe, die Negierungen irgend einem neuen

Papste eine solche Stellung einräumen

und ihm die Ausübung solcher Rechte ge-

statten, müssen sie sich fragen, ob die

Wahl und die Person desselben die Ga-
ranlien darbieten, welche sie gegen den

Mißbrauch solcher Gewalt zu fordern be-

rechtigt sind. Dazu kommt noch, daß

gerade unter den jetzigen Verhältnissen
nicht mit Sicherheit zu erwarten steht,

daß auch nur die Garantie», mil welchen

in früheren Zeiten ein Conclave umgeben

war, und welche eS selbst i» seinen For-
men und in seiner Zusammensetzung dar-

bot, zur Anwendung kommen werden.

Dre vom römischen Kaiser, von Spanien
und Frankreich geübte Exclusive hat sich

ost genug als illusorisch erwiesen. Der
Einfluß, welchen die verschiedenen Nationen
durch Kardinäle ihrer Nationalität im
Conclave ausüben konnten, hängt von zu-
fälligen Umständen ab. Unter welchen

Umständen die nächste Papstwahl statt-
finden, ob dieselbe nicht vielleicht in über-

eilter Weise versucht wird, so daß die

früheren Garantien auch der Form nach

nicht gesichert wären, — wer wollte das

Voraussehen?

Auö diesen Erwägungen scheint es mir
wünschenswerth, daß diejenigen europäischen

Regierungen, welche durch die knchlichen

Interessen ihrer katholischen Unterthanen
und durch die Stellung der katholischen

Kirche in ihrem Lande bei der Papstwahl
interessirt sind, sich rechtzeitig mit den

dieselbe betreffenden Fragen beschäftigen

und, womöglich, sich unter einander über

die Art und Weise verständigen, wie sie

sich derselben gegenüber verhalten wollen,
und über die Bedingungen, von welchen

sie eventuell die Anerkennung einer Wahl
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abhängig mache» wurden. Eine Einigung
der europäschen Regierungen in diesem

Sinne würde von unermeßlichem Gewicht
und vielleicht im Stande fein, im Voraus
schwere und bedenkliche Komplikationen zu
verhindern. Ew. w. ersuche ich daher
ergebenst, die Regierung, bei welcher Sie
beglaubigt zu sein die Ehre haben, zu-
nächst vertraulich zu fragen, ob sie ge-
neigt sein möchten, z» einem Ideenans-
tausch und einer eventuellen Verständigung
mit nnS über diese Frage die Hand zu
biete». Die Form, in welcher dies ge-
schehen könnte, würde dann leicht gefunden
werden, wenn wir vorerst der Bereit-
Willigkeit sicher sind."

Die Tendenz der Depesche ist keine

andere als die, die Bestellung deö Papstes
in letzter Instanz in die Hände der Mächte

zu legen dadurch, daß man das Recht des

Gewählten von der Anerkennung der Ne.

gierungen abhängig macht, diese Ancr-
kennung selbst aber an leicht zu errathende

willkürliche Bedingungen knüpft.

Für ein so weit aussehendes und neucS

Vorgehen bedarf eS natürlich einer wenig-
stens scheinbaren rechtlichen Begründung.
Dieß versucht der erste Theil der Depesche,

aber wie? Sie weist hin auf die hohe

Bedeutung der päpstlichen Gewalt auch

für die politischen Mächte. Aus dieser

Bedeutung ergibt sich für dieselben ein
hohes Interesse am Resultat der Papst-
Wahl, an der Persönlichkeit, welche die

Päpstliche Gewalt ausüben soll; darum,
weil sie ein Interesse haben an der

Bestellung des Papsteö, müsse» sie nun
auch ein Recht haben, dieselbe nach ihren
Tendenzen zu leiten. Ans den kürzesten
Ausdruck gebracht, stellt die ganze staatS-
männische Ausführung folgenden Syllo-
gismus dar:

Woran ich ei» Interesse habe, daran
habe ich auch ein Recht. Nun habe ich

an der Papstwahl ein Interesse. Also
habe ich ich an der Papstwahl ein Recht.

Auch der bestbczahltc Lobredner Bis-
warck scher Politik wird eine andere Ar-
gnmentation auS dem vorliegenden Akten-
stück nicht herauslesen können. Man braucht
aber diese Argumentation nur klar heraus-
Zulegen, um sie in den Augen jedes Ver-
uünstigen zu richten. Wenn jedes Interesse
einen Rechtstitel gewährte, dann hätten
Wohl auch die Herren Liebknecht, Bebcl,
Most und communistisch Comp. ein wohl-
begründetes Recht, ein Wort mitzusprechen
bei Bestellung deö jeweiligen Staats-
aber Haupte S und seiner Regierung;
b> dann ist ProudhonS Satz legitimirt:
^tzienthum ist Diebstahl, auch der Dieb
^at Interesse, also Recht am Eigenthum
seines Mitbürgers. Kurz, dieser Satz

stellt die ganze Rechtsordnung auf den

Kopf. Bisher galt der Satz: DaS Recht

beherrscht die Interessen, daraus macht

Bismarck: Das Interesse beherrscht daS

Recht, macht Recht. Im Verhältnisse der

Privaten, im öffentlichen Leben, im Ver-

hältniß der Staaten war die bisherige

Erfahrung die. daß die Interessen dcS.

einen denen deö andern entgegenstehen.

Wenn Interesse Recht schaffte, dann stünde

stets Recht gegen Recht und eine Ent-

scheidnng gäbe cS keine, alö die Gewalt,
eö entstünde der Znstand dcS bollum om-
nium oonti'n vMliös. AuS diesem saust-

rechtlichen Zustand erhebt sich die ^Mensch-

heit nur dadurch, daß sich alle Interessen

unwandelbaren Grundsätzen des Rechtes

unterwerfen müssen, daß sich daS

Interesse nach dem Recht richten muß.
Die vorliegende Depesche, welche kein hö-
hercS Rechtsprinzip als daS Interesse kennt,
zeigt wie tief versunken und wie gründlich
verkommen die deutsche oder vielmehr

preußische Politik bereits ist, zeigt, daß

man sogar alle Scham verloren hat, daß

man der cioilisirten Welt mit einem sol-

chen CyniSmuS unter die Augen treten

darf. DaS sind die Vorkämpfer der

Cultur! (Fvts. folgt.)

Kirchcnpolnischr Dricfc aus der

Schweiz.

(Duller Brief.)

Was au den höchsten LandeSbehörden

bcsouders auffällig zu Tage tritt, das ist

der Mangel an Gerechtigkeit S-

sinn.
Ich habe im letzten Briefe schon gesagt,

wie das neue Bundesgericht durch das

Resultat der Wahlen ein reines Partei-

gericht geworden. Es war nichts offen-

barer, als daß bei denen, die gewählt

worden, die radikale Politik und der Cent-

ralismus daS Zünglein der Wagschale ge-

lenkt, und keineswegs die Rücksicht aus

Rechtswissenschaft und rechtlichen Sinn.
Weil Herr Dubs daS erste BundeSrevi-

sionSwerk zu Falle gebracht, durste er nicht

alS Richter in jenem Gerichte sitzen; ja
der „Bund" war noch so naiv zu bekennen,

daß auch seine hohe Wissenschaft und sein

eminentes Talent ihm bei der Wahl g e-

schadet haben. Daß ein Blumer, Pictet,
und Roguin mit den Eigenschaften tüch-

tiger Rechtskundiger gerade ausgerüstet

waren, hätte ihnen wenig geholfen, wären

nicht andere politische Hebel mit in Rück

sicht gekommen. Nackt aber zeigte sich

der unbillige Geist der Bundesversamm-

lung besonders in der Wähl der katholi-
sehen Mitglieder. Abgesehen von der ver-

eiteltcn Wahl des Herrn Kopp, scheint

man absichtlich darauf ausgegangen zu

sein, die urchigsten Gegner deö römischen

Katholizismus, zu welchem doch eine Mil-
lion Schweizer sich bekennt, ausschließlich

alö wählbar zu erachte». Schon Herr
Kopp ward durch einen Protestanten er-

setzt, der im Kanton Schaffhansen den

Katholiken ziemlich aufsätzig ist. Morel,
Anderwerth und Bläst sind als eifrige

Führer der Altkatholiken bekannt und sogar

zum Suppléante» mußte jener Dr. Winkler

gewählt werden, dessen Verfahren mit ei-

nein Brief auS Belgien, der an seinen

geistlichen Onkel gerichtet war, von nichts

weniger als gerechtem Sinn zeugte. Diese

Wahlen sind um so schmälicher, als daS

VnndeSgcnchlS Reglement, offenbar mit
Rücksicht auf die Krisis, welche der Alt-
katholiziSmuS in den Kirchgemeinden ein-

zelner Gegenden verursacht, diesem Tri-
bunal die Entscheidung und resp. TheilungS-

scntenz über die Temporalien der Glaubens-

genossenschaften zuschiebt. Man denke sich

nun, mit welchem Vertrauen die römischen

Katholiken an daS Bundesgericht, falls
die Altkatholiken nach KukuckS Natur, wie

im Jura, ihnen Kirche, Pfarrhof, Stis-

tungcn wegstipitzen, sich wenden können,

da in diesem Gerichte ja neben den Pro-
testanten n u r eben die Altkathvliken ver-

treten sind. Ein schreiendes Unrecht!

Doch, daS ill nur ein Beleg für unsere

Behauptung. Der Mangel an Gercchtig-
keitSfinn zeigt sich noch mannigfaltig. Die
Rücksichtslosigkeit, mit welcher die radikalen

Mitglieder in der November-und Dezember-

sitzung sich über förmlich eingegangene

Compromisse mit den gemäßigten Elemen-

ten hinweggesetzt habe»; wie auch die

Schmach, welche dem politischen Stimm-

recht dadurch ist angethan worden, daß

man schließlich alle Lumpen und Bettler,
alle Schwindler, die durch Kreditmißbrauch

Andere um Ehre und Habe gebracht haben,

zur Stimmabgabe über die vaterländischen

Gesetze und Geschicke (namentlich bei Wah-

len) ermächtigte, zeigt eine solche Lücke im

Rechtssinn unserer Bundesversammlung

und eine derartige Sympathie mit den

schlimmen Klassen einer Bevölkerung, daß

die politische Tendenz, die dahinter steckt,

wahrscheinlich nicht alö Feigenblatt die

Scham zu decken vermag, sondern vielmehr

als Brennglas sie noch prägnanter zur
Schau stellt.

Völligen Mangel an RechtSsinn scheinen

mir namentlich alle die Beraubungs- und

Zerstörungsbeschlüsse der Solothurner Re-

gierung (jetzt würdig durch Landammann

Brosi präsidirt!) und all' die Gewaltstreiche
der Beiner Regierung gegen den armen
katholischen Jura kundzugeben. Wie anders

als im Gefühle deö Unrechts, daS man
that, kam jene Anti Wcngi-Regierung dazu,
einen Raub- und Unterdrückungsakt wider

Corporationen alö „R c o r g a n isation"
zu bezeichnen? Pfui über solch' wissen!-

lichc Heuchelei! Wer so mit glattem Worte

daS Volk zu belügen sucht, der ist jedeö

Rechtssinnes baar. Und wer, wie die

Berner Regierung, gerade jetzt, Milderungen
und Entgegenkommen den jurassischen Ka-

tholiken anzubieten im Stande ill, wenn
sie sich in Annahme der Eisenbahn Unter-

stützungSdekrctc willfährig zeigen; der legt

an Tag,. daß die bisherigen Vexationen

nicht auf Gesetz und Recht fußten, sondern

von der WiIlk ü r ausgingen. Kein

Wunder, wenn bei- solchem Beispiel von
Oben die Kleinen auch nicht skrupulös

sind, und so z. B. eine altkatholische Bieter-

Pfarrei jene Kirche, die keinesfalls den

Altkathvliken gehört, an die reformirte

Bielergemeinde zu verschachern sucht.

Sympathie Adresse der katholischen

Tamcn Großbritanniens u Irlands
an die

katyol. Krauen von Münster (West-
Pstaten.) *)

(AuS der gVostminàr Kaüetto.)

Edle Damen!

Wir, Ihre Schwestern in JesuS Chri-
stus, die unterzeichneten kathol. Damen

Großbritanniens und Irlands, können nicht

umhin, Ihnen den Ausdruck unserer in-
nersten Sympathie und Bewunderung für
den hl. Muth darzubringen, mit welchem

Sie Ihre tiefe Verehrung und kindliche

Ergebenheit gegenüber dem verfolgten Bi-
schof von Münster, Ihrem Vater und

Hirten, beurkundet haben. Wir condoliren

Ihnen nicht, weil Sie vor ein irdisches

Gericht geladen wurden, um sich für einen

Akt zu verantworten, der christl. Frauen
und glaubenölreue Kinder ehrt; vielmehr

gratuliren wir Ihnen, gewürdigt zu wer-

den, zeitliche Strafen für Ihre Treue zn

katholischen Traditionen zn leiden, die Sie
von Ihren Ahnen erhalten und die Sie,
trotz aller Verfolgung, Ihrer Nachwelt
überliefern wollen; denn wir wissen es

von Unserm Herrn selbst: „Die Pforten
der Hölle werden gegen die Kirche, die

auf den Felsen Petri gegrünoet ist, Nichts
vermögen." „Stets zum Tode verurthcilt,
wird sie dennoch leben." Ja, sie überlebt
alle Angriffe ihrer Feinde, und wenn sie

von den Mächten der Welt ganz verlassen

-) Nnsangs Dezember l. I. durch eine- Ab-

ordnung »ach Münster überbracht.
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schien, so erwies dieselbe durch plötzlichen
und unerwarteten Triumph ihre göttliche
Abstammung und Sendung. Das Vor-
bild unserer eigenen katholischen Ahnen,
theure Freundinnen, wirv Ihnen in der

gegenwärtigen Prüfung eine Quelle der

Ermuthigung und des Trostes sein. Sie
erduldeten die bittersten Verfolgungen und

waren den gleichen Verdächtigungen und

Schmähungen ausgesetzt, welche zur Stunde

gegen die Katholiken Deutschlands gerichtet

sind. Sie wurden Verräther mnd Auf-
rührer gescholten, wurden mittelst Verfü-
gungen, denen staatliche Gesetzeskraft gege-

den, zum Tode verurtheilt und ihr ganzes

Verbrechen bestand einzig und allein darin,
daß sie die katholische Religion bekannten

und übten. Dieser Stachel grausamer

Unwahrheit war dann auch der schärfste

von all' ihren Prüfungen, aber es blieb

ihnen der Eine Trost, welcher in der ge-

genwärtigen Verfolgung auch der Ihrige
js^ — die christlichen Märtyrer unter den

römischen Kaiser» wurden von wilden Be-
stien zerrissen und am Pfahl eben derselben

Ausrede, daß sie den Gesetzen des Staates
ungehorsam seien, gebraten. Sie hätten
sich Christi Nachfolger nennen und jeden

beliebigen religiösen Ritus ausüben können,

wenn sie sich nur den Staatsgesetzen durch

Anerkennung ihrer Gottheiten unterworfen
hätten. Ein Weihrauchkorn vor dem

Götzenaltar als Zeichen der Unterwerfung
unter die Edikte des Kaisers verbrannt,
würde sie von Tod und Tortur befreit
haben ; — ein einziges Wort von Auer-
kennung der königlichen Suprematie in
kirchlichen Angelegenheiten würde unsere

englischen Märtyrer von Rost und Galgen
errettet haben. Allein dieses Wort wurde
nicht ausgesprochen. Sie wählten den

Weg, den die Heiligen, Märtyrer und Be-
keuner jeden Alters und Landes seit der

Zeit gewandelt', als Daniel weder Gesetz

noch Dekret beobachtete, das vom Könige
aufgestellt war, sondern drei Mal des Tages
sein Gebet zum lebendigen Gott sandte,

— so auch in unsern Tagen, da Ihre
heroischen Kirchenfürsten ans ihren Woh-

nungen gerissen, ihrer Güter beraubt und

ins Gefängniß geworfen werden, weil diese

nicht gegen ihr Gewissen bandeln wollen,
indem sie jene StaatSgesetze nicht aner-
kennen, die in Opposition gegen ihre bi-
schöfliche Pflicht stehen. Hätten Sie, edle

Damen! geschwiegen, als Ihr eigener Bi-
schof so behandelt wurde, Sie waren der

Vernrtheilung irdischer Richter entgangen,

allein dadurch des Segens verlnrstig ge-

worden, der jenen verheißen ist, die um
der' Gerechtigkeit willen Verfolgung leiden.

Selbst schon auf Erden wird Ihre Treue
und Muth den Lohn erhalten. Wenn der

Ausdruck unserer Hochachtung und Sym-
pathie Ihnen vorübergehenden Trost brin-
gen kann, so bieten wir Ihnen denselben

vom Grunde unseres Herzenö, mit dem

Wunsche jener religiöse» Freiheit, die wir
unter unserer theuren Königin Victoria

genießen, die von ihren katholischen Unter-

thauen keineswegs verlangt, dem Kaiser

zu geben, was des Kaisers ist, ohne auch

"frei' zu stellen, Gott zu geben, was Gottes

ist. Empfangen Sie unsere vereinten Se-
genswürrsche sowie das Versprechen unserer

herzinnigen Gebete vor dem Altar Gottes.

(Folgen 500 Unterschriften.)

Was sagen unsere Landvögte und die

servilen Lobhudler brutaler Staatsgewalt

in Preußen und in der „freien" Schweiz

zu diesen: Wort edler englischer Damen?

Werden sie eS wagen, diesen Ausdruck

warmer religiöser Gesinnung und christli-

cheu Freimuthes in der Frauenwelt zu be-

spötteln, wie es letzthin der s. v. „Solo-
thurner Landbote" that?

Wochenbericht.

Schweiz. Das neue e i d g e n ö s s i-

sche Gesetz über das Tauf-, Ehe-
und B e g r ä b n i ß w e s e n unterliegt

vom Tage seiner amtlichen Kundmachung

au während 90 Tagen dem Volks-Refe-

rendum. So viel uns bekannt, ist der

offizielle Text noch nicht erschienen.

Für heute machen wir auf folgenden

Widerspruch aufmerksam. Als cs sich

um Annahme der neuen B u n-

dcsversassung handelte, beruhigte

der B u n d e s r ath das Volk durch

eine Proklamation über die Trag-
weite der neuen Verfassung, in welcher er

ausdrücklich betonte, daß tie Gcsehge-

bung über das Ehcwcscn den Kanto-

neu verbleibe und nicht an die Bnn-
dcsbchörden übergehe. In der jüng-
sten Bundesversammlung haben nun aber

die eidgenössischen Räthe beschlossen, nicht

nur das Formelle, sondern auch daS

Materielle des E h e w e s e N s sei

Sache des Bundes und in diesem

Sinne und Geiste haben sie das neue

eidgenössische Gesetz abgefaßt! Wie steht

es mit der Proklamation dcö Bundes-

rathS?

— I n t e r v e n t i o n S g e s n ch,

an den Telegraphendraht ge

häng t, oder Nachspiel zu der Nacht-

wächlei Posse vom großen Vaterlandsver-

rath Ein Telegramm Hrn. Philippona's
an die Redaktion des „UniverS", worin

berichtet wird, was man in Bern betreff

der katholischen Kirche besorgt und hofft,
also eine offene Mittheilung eineS Privat-
mannes an eine Zeitungsredaktion gab

wieder Veranlassung zu einläßlichen Bnn-

deSrathSverhandlungen und weitläufigen
' Zeitungsberichten, und man fragte sich

ernstlich: ob nicht angesichts deö Art. 37

des BundeSstrafrechts — Bestrafung des

jenigen, welcher eine fremde Macht

zu einer die Schweiz gefährdenden Einmi-

schung anreizt — eine strafrechtliche Ver-

folgung einzuleiten sei Am Ende des

großen Handels beschloß wohlweislich der

BundeSrath, der Angelegenheit keine w e i-
t e re Folge zu geben.

Möchte sich doch die Aufmerksamkeit

dieser Herren eher darauf richten, wenn
ein bernerischer Präfekt erklärt: eS können

in Laufen nicht katholischer und altkatho-
lischrr Gottesdienst nebeneinander bestehen

(Art. 49 und 50 der Bundesverfassung),
oder wenn Berner Landjäger auf katho-

lischc Geistliche schieße», die sich nicht

widerrechtlich verhaften lassen wollen, oder

wenn ein französischer Geistlicher

(in St. Ursannè) von GcnSdarmen auf'S

Rohcste insultirt wird. Mögen sie es be-

achten, wenn in Genf von französischen

Kommunarden ein Journal gedruckt wird,
worin sie den kommenden Tag der Rache

und die blutigste Vergeltung an den

» dourMors » verkünden! Das ist gesähr-

licher nach Innen und Außen als ein

offenes Telegramm.

Wsthitm Wasel.

Sr. Gn. Bischof E u g e n i u s ist

wohlbehalten und durch die huldvolle

Aufnahme des Papst PinS IX. erfreut,

aus Rom wieder in Luzern eingetroffen,

wo ihn sofort eine Trauer-Einladung nach

E r n s i e d elu zur Begräbniß des sel.

Abt's Heinrich berief. Leider wird

dieser Traucrakt nicht das einzige schmerz-

licbe Ereigniß sein, welches dem Hochwst.

Bischof in der Schweiz bevorsteht.

Solothurn. Bekanntlich hat die Rc-

gieruug die Stadtgemeinde Solothurn ein-

geladen, ihre Forderungen bezüglich der

Ausscheidung des hiesigen Pfcrrrfondcs aus

dem S t i f t S v e r m ö g c n bis zum 1.

Jänner 1875 einzureichen. Der erweiterte

Gemeinderath hat nun auf Antrag des

Verwaltungsrathes als Grundlage der dai.

herigeu Unterhandlungen eine Forderungs-

summe von 1,028,000 Fr. aufgestellt. Eö

fallen hier namentlich in Berechnung die

Besoldung der anzustellenden Geistlichen

und Kirchendiener, die eigentlichen Kirchen-

auslagen, Pflege der Kirchenmusik mit
Unterhalt dcS EhoralinstitutS, die Abhal-

tung der gestifteten Jahrzeiten u. dgl.,

Ausrichtung der gestifteten wohlthätigen

Spenden, Unterhalt der Gebciulrchkeiten

und nothwendigen Verwaltunztkosten.

Diese sämmtlichen Ausgaben werden

jährlich zu Fr. 46,000 beziffert und sollen

zu 4'/ü°/o zu obgenannter Summe kapi-

talisirt werden. Nach dieser Berechnung

soll die Pfarrgeistlichkeit künftig aus einem

Pfarrer und fünf, eventuell vier Hülfs-

geistlichen bestehen, welche Zahl für Ab-

Haltung des Gottesdienstes, die Ertheilung
der Katechese in den Primärschulen und

die Scelsorge für die Staht und Vorstadt

jedenfalls nicht zu hoch gegriffen ist. Sollte
bei den daherigxn Verhandlungen mit der

Regierung keine Verständigung erzielt wer- l

den, so kömmt dem Richter der endliche

Entscheid zu. (Echo.)
Dazu sagt der „Landbote" von Solo-

thurn: „Die von verschiedenen Zeitungen

gebrachte Nachricht, die Stadt Solothurn
verlange vom St iftSver m ögc n den

Löwenantheil mit 1,028,000 Fr., hat
im ganzen Kanton, wie begreiflich, gerech-

ten Unwillen, ja Entrüstung hervorge-

'rufen. Es muß jedoch zur Aufklärung
beigefügt werden, daß die Stadt nicht nur
ihre eigenen rechtlichen Ansprüche eingab,
sondern merkwürdiger Weise sich veranlaßt
sab, noch andere Forderungen für Dritte
einzugeben, welche sie eigentlich gar nichts 1 '
berühren; so z. B. für Jahrzeiten, - für
das Knabeninstitut, für Wohlthätigkeits-
fonds, Unterhalt der andern Kirchen in der

Stadt rc. Es wurde hiedurch die Summe
bedeutend erhöht, obgleich auch abgesehen

hicvon die Forderung immerhin noch eine

solche ist, welche die Grenzen der landes-

üblichen Bescheidenheit weit übersteigt."
Noch erboster, eigentlich insolent äu-

ßert sich das Oltner Wochenblatt über
die Forderung der Stadtgemeinde Solo-
thurn. Wir „Ultramontane" könne» über
den sich erhebenden Streit nicht jubeln,
wie daS Oltnerblatt meint; denn die

Sache der Kirche gewinnt nichts dabei; aber

vorausgesagt haben wir es: daß das ^
schreiende Unrecht vom 4. Oktober Un- W

scgen mit sich bringen und Streit über

Streit um die Beute hervorrufen werde.

Wer am Ende am meisten darunter zu
leiden haben wird, das ist das Volk.
Statt Gewinn zu machen, wiro es noch

zahlen müssen, wenn der Streit zu Ende

ist und die Liquidatoren und die Nabuli-
sten sich bereichert haben. Und der gei-
stige Gewinn??

Luzern. Der à-Eorrespondent des

„Bundes" legt wieder einen schönen Be-
weis seiner Einsicht und Gesinnung ab.

In scheinbarer Theilnahme für den Kapu-
zinerorden will er denselben über seine

Predigtweife damit entschuldige», daß der

Ordensgehorsam ihn dabei bestimme, und

daß der „Gesammtwille", dem der Einzelne
zu gehorchen habe, weder von dem Vor-
sicher eines Klosters oder einer Provinz
ausgehe, sondern „anderswo seine Quelle
habe." „Wenn die Aufhebung
des Ordens in der Schweiz
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^folgen sollte, so liege die
fache gerade darin/' — Gott

behüte jeden in Gnaden vor solchen Freun-
^^-Entschuldigungen Die Sache ist üb
ugenö einfach nicht wahr; der Kapu-
Z'ner gehorcht keinem „anderswo" her-
kommenden Einfluß; er predigt wie ein
anderer Geistlicher die Lehre der katholi-
!chen Kirche, und thäte er mehr oder

weniger, so ist der Bischof da, der
seine Lehre Übermacht, wie die jedes an-
been Geistlichen,

Bern Die Tagesblälter bringen die

^-klärung des Pastors von Laupen, Hrn.
Pivsch, über die Gründe, welche ihn
bewogen, seine Pfarrei aufzugeben. Es
se> «seine Ueberzeugung, daß die bestehen-
ben kirchlichen Formen rasch einem voll
ständige» Zerfall entgegengehen, welchen
bie itaatsgesetzlichen Verjüngungsversuche
wcht aufhalten, nur befördern können,
ww daß insbesondere daS Pfarramt in
feiner bisherigen Gestalt gegen stands
^ s und wirkungslos theils schon

geworden sei, theils zu werden im Begriffe
stche, und in der-, modernen Gesellschaft
Aar keinen Platz mehr habe." — Sehr
wahr, oom protestantischen.Gesichtspunkt
Ms, und cö haben sich Viele den Ast
Wlbst abgesagt, auf welchem sie saßen.

Jllra. Auch ein G lock enge-
l ä u t e - S t r e i t. In U n t e r v el i e r
b>ng ein Römisch-katholischer eine kleine
Blocke ans dem Dache seines eigenen
Hauses auf und läutete dieselbe in der

hl. Weihnacht. Auf der Stelle eilten die

^lltkatholischen nach Delsberg zum Regie-

wlngSstatlhalter und dieser lud den HanS-
Eigenthümer durch den Telegraphen sofort
vor seine Schranken und mußte aber

selbst anerkennen, daß im Kanton Bern
kein GesetzeS-Artikel eristire, welcher ein

solches Glockengeläute verbiete. Aber
kümmerte sich, so fragt daS „Pays",
Keßler auch um die schweizerische»

Gesetze? Uns scheint eS viel ärgerlicher,
wenn die Altkatholiken die Glocken läuten,
für die sie keinen Rappen bezahlt und

aus deren B sitz sie die römischen Katho-
liken vertrieben haben; hier in Untervclier
läutete wenigstens der Angeklagte seine

eigene Glocke in seinem eigenen
Hause.

— Lebensbilder. Während der E l-
säßer Vonthron, der Franzose
Pipy und der Amerikaner Bissey

oft im Lande herumkutschiren, schließt sich

ber Italiener Salis in sein Pfarr-
Haus mit seiner Haushälterin ein und

geht nicht aus. Er lieSt an den Wochen-

lagen keine Messe, hält ebenso keine

Vesper und hat überhaupt seit Ende Scp-
tember nur dreimal die Kirche be-

sucht. An hl. Weihnacht feierte er den

Gottesdienst, die Zuhörerschaft bestund

auö 4 Personen, nämlich dem Meßmer,

dem êigrist (von denen keiner je bei einer

Messe gedient) und den zwei

des Slaatspastors. Sehnt Salis sich

vielleicht in unserem winterlichen Jura
nach dem blauen Italien, oder gar nach

seiner ehemaligen Kapuziner-Kutte zurück?

— In Büre droht Streit zwischen dem

S t a a t s p a st o r uno dem Staats-
sigrist. Der Erstere (Gosfignal) ver-

laugt Fr. 400 für gestiftete Messen und

der Zweite (Clique) verweigert daö Certifi-

kat, weil der Staatspastor die Messen

nicht gelesen habe. Wer wird als Sie-

ger auS diesem Streit hervorgehen?

Aargau. Die „Botschaft" findet die

Ursache, warum die Regierung den katho-

lischcn Geistlichen die Srolgebüren aber-

kannte, auch in dem Umstände: daß

durch daö neue Ehcgcsctz der Dispensen

A.blaßhandel bei dem Aufgebot, welcher

der Negierung zwanzig Franken ein

trng, nunmehr aufhöre; also

Aisthum Khitr.

Schwyz Die Abtwahl in Ein-
siedeln Die Ceremonien bei der Abt-
Wahl sind einfach. Als Präsident deS

Kapitels fungirt der von Rom hiezu er-

nannte Hochw. Herr Bischof Caspar Willi,
nebe» ihm funktiouirt als von Rom spe-

ziell hiesiir ernannter apostolischer Proto-
notar der Hochw. Herr Georg Ulber.

Den Präsidenten begleiten zwei Zeugen,

die wir noch nicht kennen. DaS Kapitel
selbst wählt aus seiner Milte zwei Stim-
menzähler, welche auf ihre Funktionen be-

eidigt werden.

Am Morgen dcö Wahltages, den 13.

Jänner, lieSt kein Mitglied deS Stiftes
die Messe; nur der Präsident (Bischof

Willi) celebrirt im Chor der Kirche die

Messe, nach welcher sämmtliche StiflS-
Herren die hl, Kommunion empfangen.

Nachher begeben sich Alle in den Kapitels-

saal, wo die Wahl beginnt. Im Jahre
1846 war auch eine Abordnung der Re-

gierung im Kloster und wartete das Wahl-
rcsultat ab, welches ihr zuerst mitgetheilt
wurde und nachher von der Kanzel' der

Kirche auch dem versammelten Volke.

Nach geschehener Wahl begibt sich daö

Kapitel in die Kirche, wo ein feierliches

Tedeum abgesungen wird und der neue

Abt die erste Huldigung der Kapitels-
Herren empfängt. Nachdem der Papst die

Wahl bestätigt, was im ersten Consists-

rium in Rom zu erfolgen hat, welches

in der ersten Quatemberwoche deS Jahres

1875 stattfindet, erfolgt die feierliche Vc-

nediktion des neugewählten Prälaten.

(„Ccntralschweiz").
Es ist für die Katholiken der ganzcn

Schweiz eine Pflicht, ihr Gebet für eine

glückliche Wahl des Abtes deS wichtigsten

Klosters in unserem Vater lande, zu Gott

zu erheben Thuen wir es vereint und

mit Inbrunst!
GlaruS. Die katholischen Kirchgenossen

von GlaruS beschlossen letzten Sonntag mit

Bezug auf die Frage der Abkurung von

kathol, GlaruS und kathol, Netstall, den

Nctstaller Kapellgcnossen für den Auskauf
aus dem Kirchenverband von Glarus die

Summe von Fr, 26,60^ verabfolge» zu

lassen, wodurch den katholische» Bewohnern

von Nctstall die Möglichkeit der Grün-

dung einer eigenen Pfarrei gewährt wird.

Wisthum Lausanne.

Ncuenburg. (Brief) Während der

WeihnachtSfciertage halten wir hier daS

Glück, den verbannten Pfarrer von Prun-
trut zu hören. Er suchte bei seinen Zu-
Hörern oie Liebe zur katholischen Kirche

neu zu beleben. Jedes Mal, wenn er

predigte, war die Kirche ganz angefüllt,
und die Männer fanden sich sehr zahlreich

dabei ein. Als er zum Abschied daö Volk

aufforderte, für die nur ihres Glaubens

willen verfolgten Brüder im Jura zu beten,

die zur nämliche» Stunde genöthigt seien,

sich irr abgelegenen Scheunen zum Lobe

Gottes zu versammeln, namentlich für
seine Pfarrgcmeinde, die sich so fest in

ihrem kathol. Glauben zeige, da hörte

man in der ganzcn Kirche nur e i n Wei-

»en und Schluchzen. — — Am Weih-

nachtsfeste haben sich hier über 8W Per-
sonen den hl. Sakramenten der Buße und

des Altarö genaht.

Wstsium Genf.

Genf. Die konservative Presse in der

Schweiz hat letzthin den getreuen Katho-
liken in Genf eine gewisse Schuld bei-

messen wollen, daß sie bei den Groß
r a t h s w a h l e n des Kantons Genf
nicht den gleichen Eifer cutwickelt haben,

um ihre Leute zur Stimmuine zu brin

gen, wie im Monat Mai, wo es sich

nur uni die Bestellung der Gemeinde-
räthe gehandelt, und wo die katholische

Partei allerdings durchweg gesiegt hat.

Es sind da einige wichtige und gerechte

Berichtigungen nothwendig.
1. In der Stadt Genf hängt Vor-

theil oder Nachtheil immer von der je-

Weils herrschende» Regierungspartei ab

und jetzt ist die Freiiuaurerpartei vollsiän-
dig am Ruder tu8 nut mrlus.

L) Auf dem sogenannten „linken Ufer
der Rhone", d. h. auf dem früher zu
Saroye» gehörenden nunmehrigen katholi-
scheu LandcSthcil müssen für die Groß-
rathswahlcn die Wähler auf Z bis 4

Stunden weite Entfernung zur Stimm-
nine gehen. In diesem von der pi^tc-
stanlischeii Partei ganz nach ihrem politi-
scheu Interesse abgezirkelten größeren

Wahlkreise zählen die Protestanten 4s>9st,

die Katholiken »ur 3068 Stimmen, Zu-
dem wohnen die Protestanten zahlreicher

um die Abstiiilinungsorte herum und viel
näher, und so hat die politische und frei-
maurcrische Geographie und Topographie
ihnen namentlich in religiös gespaltenen

Zeiten einen fast mathematisch sichern

Sieg garantirt, Soviel zur politischen
und religiösen Ehrenrettung der Genfer
Katholiken,

Im Monat Januar wird im nunmehr

ganz radikalen G.oßen Rath von Genf
auf dem Wege der Interpellation die

Frage vorkommen, ob den römischen Ka
tholiken die von der ganzen katbolischen
Well durch Subvention erbaute Norre-
D a m c - K i r che genommen ìind auch den

Allkalboliken, welche von der Regierung
schon die Kirche von St. Germain crhiel-
ten und welche sie nicht zum dritten
Theile anfüllen, zum Mißgebrauch,
d. h, zur Profanation, abgetreten werden

soll? Die Regierung von Genf schenkte

allerdings seiner Zeit zum Baue der

Notre Dame-Kirche den Boden, aber gc-
baut wurde die Kirche durch Se. Hochw.

Hrn. Bischof Mermillod in Genf und
mit dem Gelde der Römisch Katholischen.
Selbst das liberale „Journal de Genève"
sieht in diesem Angriff eine RcchtSocrle-

tzung und daS katholische Europa hält
das Auge auf die in Genf bevorstehende

Entscheidung gerichtet

Die Schweiz marschirt nun ein Mal,
so politisch klein und kirchlich gespalten
und zersplittert sie ist, in, ihren kleinen

Bismaickstiefeln an der Spitze der Ci-
vilisation und des Kulturkampfes.
So berathen gegenwärtig ihre Eisenbahn

und Baumwollenspinnerei-Barone ein neues

Ehegefetz. wo natürlich die Ehe nur als

bürgerlicher Vertrag behandelt ist und wo
die Ehe natürlich nicht im Himmel ge-
schlössen wird, sondern eben auf dem

Marktplatz. Da heißt es eben nicht mehr:
WaS Gott verbunden, das soll der Mensch

nicht trennen; fondern: cio ut lüuius »nd

lüoio ut dos.
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Genf. Da di< R e ch t S v e r h ä l t-

nisse der Kirche Notre-Dame »äch-

ster Zeit in Frage kommen, so theile»

wir unsern Lesern kurz die Rechtslage mit.

AIS der Große Nalh Anno 1850 den

Banplatz für diese Kirche schenkte, machte

er diese Vergabung den „katholischen
Bürgern der Gemeinde Genf"
(aux citoyens oalluzliezuos äs In vow-

muick ,1s Ksllüvs) und setzte fest, „daß

„in allen Fällen, wo die Katholiken der

„Stadt Genf ihre Rechte als Eigenthü-

„wer, Besitzer oder Nutznießer dieses Bau-

„Platzes geltend zu machen und dafür

„offen aufzutreten ic, halte», daß in die-

„sen Fällen die katholischen Wähler der

„Gemeinde Genf eine Kommission von

„fünf Gliedern erwählen werden, um sie

„gesetzlich zu vertreten." *)
Seither sind 25 Jahre verflossen, die

Kirche wurde mit dem Gelde der römisch-

katholischen Welt gebaut, von der römisch-

katholischen Geistlichkeit verwaltet und von

den römisch-katholischen Bewohnern Genfs

benützt, ohne daß je einmal eine
solche K o m inis s o n er n a n n t

wurde, weil niemals d e ri m

Dekret von 1850 vorgesehene
Fall eingetreten i st. Nun Anno

1 3 7 5, obschon kein neuer Grund

vorliegt, verlangen die AlIk a t h oli-
ken, daß eine solche Kommission ernannt

werde und sie hoffen, durch diese Kom-

Mission sich in den Genuß der Kirche

Notre-Dame zu setzen, für deren Bau sie

keinen Rappen beigetragen haben.

Bekanntermaßen hat der Regier nngS-

rath bereits dreimal das Begehren

der Altkatholiken als unbegründet abge-

wiesen; diese haben sich nun an den

Großen Rath gewendet und erwar-

ten von der radikalen Majorität einen

Entscheid in ihrem Sinne.

') I'avenir, «lans tous los ess ob tos

« oitoz ons oatbotiguLS äs Is ville ào tteaàvo

« auront à t'airo valoir leurs étroits ào pro-

» pristà, possession ou jouissance tant äuclit

« terrain «zue els' ta nouvelle sjxtise et cle ses

àoporàncos, à intenter ries aetions on

-justice ou à ^ àèkonàro, à traiter avee

» l'au/orits aliuiinistrativo ou tous autres

«pouvoir» légalement eonstituss, au sujet

« clu terrain eonesàè et ào la nouvelle église;

« en un mot, pour tous aetes relatifs à la

« propriété ou à la jouissance cle coite

» sglisk, ils nommeront, à ces tins, une com-

mission ào cing membres, eitoxen» «lu

canton et kaisant partie «le la commune

«Ze bleodve, pour leur organe légal, en

«assemblée généra le «le tous les électeurs

eatboligues âe la commune «le keodve.-

— (Neueres). Der Staatsrath bringt

nun selbst dem Großen Rath einen Ge

setzeSvorschlag in Betreff der Notre-Dame-

Kirche. Er trägt wieder darauf an, das

Gesetz von 1350 dahin zu ergänzen, daß

die Kommission nicht nur in einzelnen
Fällen, sondern permanent für 5

Jahre gewählt werden soll. Freilich

ist hiemit die EigenthumSfrage von Notre-

Dame zu Gunsten der Altkaiholiken noch

nicht entschieden, aber doch eine Entschei-

dung in diesem Sinne vorbereitet. Wir
aber fragen, wie verhält sich der neue Ge-

setzeSvorschlag zu allen bisherigen Rechts-

begriffen? Wenn Jemand einmal eine

Schenkung gemacht und die Bedingungen

derselben festgestellt hat, so kann er diese

nachher nicht mehr einseitig ändern. Anno

1850 hat aber der Große Rath eine solche

Schenkung gemacht und er kann jetzt Anno

1875 nicht einseitig an den da-
mal! gen Bedingungen rütteln. WaS

kann aber die Staatsgewalt nicht, wenn

eS sich um Kirchensachen handelt?

Italienische Msthiimer.
Tesst». So eben ist der 14. Jahr-

gang des »Cattolieo stelln Là/vra
Italian»» erschienen. Dieser Kalender

bildet ein Büchlein von 87 Seiten lehr-

reichen und erbaulichen Inhalts, erscheint

unter dem Patronat des PiuSvereinS und

stistct viel Gutes. Sein Wahlspruch ist:

»Lemprs llattoliei e sempre 8uàei'i.-

Nom. Alle Vierteljahrhnndert sinket

in der kalholischcn Kirche daS große
Jubiläum statt und zwar zuerst wäh-

rend einem Jahre in Rom und dann

während einem Jahre in der gesammlen

katholischen Welt. Mit dem Jahre 1875"

hat wieder ein solches Vicrteljahrhundert

begonnen und Papst PiuS IX. hätte da-

her Anno 1875 die große Pforte zu

St. Peter eröffnen und das Jubiläum

für die Stadt Rom und dann Anno 1876

für die ganze Welt ausschreiben können;

allein wegen den traurigen Verhältnissen

Romö hat er hievon Umgang genommen
und daS Jubiläum gleichzeitig für
Rom und die gesammte Welt
auf das Jahr 1875 angesetzt. Die Aus-

kündung ist an sämmtliche Erzbischöfe und

Bischöfe gerichtet und empfiehlt namcnt-

lich Bußübungen.

Perso uiU-Chrouil.

A a r g « u. Die Kircbgcmeinde Wahlen
hat den Hochw Hrn. Chorherr-Prediger Ni et-

lis bach in Baden zum Pfarrer gewählt.

Herzlichen Glückwunsch! — Nach der „Bot-
schast" wurde dem Gewählten eine Adresse mit

zahlreichen Unterschriften aus der gesammte»

Psarre Baden überreicht, warin er, in Aner-
kennung seiner unermüoeten Wirksamkeit, drib-
gend gebeten wird, in seiner bisherigen Stel-
lung zu verbleiben.

Briefkasten. Der Nekrolog des Hochw.
DominikuS Tschndi folgt nächstens.

Inländische Misfivn. "

l. G e w ôbn l i ib e Verei ns b er tr äg e.

Ucbertrag laut Nr. 1 - Fr. 1490. KV

Au« der Pfarrei Sommcri 50. —

„ ' „ Bremgarten 5. —

„ „ Schneisingen 25. —

„ Lieftal „ 11. 50

Neujahrsopfcr der Psarrcl Herder» „ 33. —
Aus der Pfarrei Altflätten „ 10. —
Kirchenopser ocr Psarrgemeinde

Warth „ 19. 70

Fr. 1619. 80

^Übertrag

II. Mi s fions s ond.

laut Nr. 51: Fr. 850.

Durch Hockw. Hrn Pfarrer Herr-
mann in Bremgarten, Kanton
Aargau : Aus der Pfarrei
Bremgarten - „ 10.

Durch Hock'w. Hrn. Pfarrer Gall
Jos. Hug in Attitälten, Kanton

St. Gallen: Legat von Herrn
Jos. Städler sel. mit besondc-

rer Bestimmung „ 100.

Fr. 990. -

Der Kassier der int Äission:

vfcIKcr-Llmigcr in ikuieru.

Schweizerischer Pins-Verein

Cmvsangs-Ücfiticintgiiny.
K. Jahresbeitrag von den Ortsvereinen

Gäwit Fr. 25, Lnzeru 100. 50, Sarnen 33.

50, Tablat-St. Gallen 100, Wagen 50, Zug
llv.

L. Abonnement auf die PiuS-Rnnalcn von
Bi-chofSzell 10 Exemplare, Brislach 12, Eäwil
1, Homburg 1, Luzern 109, Sarnen 11,

Wagen 35, Wnppcnau 12, Zng 87, GurmelS
1, Hritenricd 10, Schmnten 0, Wünnewil 6.

Für die verfolgte Geistlichkeit im

Bls-Hum Basel.

Au« der Pfarrei Bremgarten Fr- 25. —

Bei der Expedition eingegangen:
Für die verfolgte spanische Geistlichkeit:

Von I. H. in Z. Fr. 5. — Von Pf. H. in
d. S. in L. Fr. 10. - Von D. M. Pfr. Fr. 10.

An die Tit. Abonnenten der

Kirchenzeitung.
Wegen der auf einen Feier-

t a gefallenen W e i h n acht s - und
N e uja h r s t a ge konnten die beiden
letztern Nummern erst am Samstag
unter die Presse und erst am Montag
in die Hände der Tit. Abonnenten ge-
langen, da wir an Sonn- und Feier-
tagen an der Kirchenzeitung nicht ar-
beiten lassen.

In der Regel wird die Kirchenzeitung
immer a»i Freitag gedruckt und

erpedirt, so daß sie bis Samstag
Abends überall eintreffen soll.

Die Erpedition.

Sjiià-Ol'mìmenw!- un cl DN'mnenà-Kmàmg
von

U. Köchle-Seguin
in Solothurn,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in feinsten und gewöhnlichen Stoffen,
für alle kirchlichen Bedürfnisse, deutsches und französisches Fabrikat,
in stylgerechter Ausführung nach kirchlicher Vorich>m j» gothische»
und gewöhnlichen Formen. In Spitzin gioße Auswahl. In Lein-
zeug alles Nöthige. Stearin-, wie feinste Wachskerzen in billigem
Preis. JnOrnamcnten, was für die Kirche nöthig ist, Zeichnungen
ohne Zahl, Blume» für Altar und Trauer-Anlässe in Auswahl.

Reparaturen werden prompt und dilligst desorgt, in Paramcnten
und Ornamenten. So können auch Fourniture» jeder Art bezogen
werden.

Solide Waaren und Arbeiten zusichernd

Obiger.

Druck und Erpedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

